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Steuern und Sozialversicherung

Solidaritätszuschlag

So würde sich ein Wegfall auswirken

Übergewinnsteuer

Beirat legt Stellungnahme vor

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

es ist ein immerwährender Streit mit der Finanzverwaltung: Der

Fiskus möchte Verluste eigentlich nie zum Abzug und damit auch zur

Steuerminderung zulassen. Das Mittel für diesen Zweck heißt dann

häufig Verlustabzugsbeschränkung. Eine solche ist auch in der

Regelung des § 15 b EStG zu sehen. Dabei geht es um sogenannte

Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen.

Diese sind gegeben, wenn mittels einer modellhaften Gestaltung

steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt werden

sollen. Dies ist der Fall, wenn dem Steuerpflichtigen aufgrund eines

vorgefertigten Konzeptes die Möglichkeit geboten werden soll,

zumindest in der Anfangsphase der Investitionen Verluste mit

übrigen Einkünften zu verrechnen. Für die Annahme einer

modellhaften Gestaltung ist dabei zunächst ein vorgefertigtes

Konzept erforderlich. Weiter setzt die Annahme eines

Steuerstundungsmodells voraus, dass aufgrund der modellhaften

Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt

werden sollen.

Sinn und Zweck der Vorschrift war es, anfängliche Verluste nicht

über die Steuerverrechnung zu berücksichtigen, sondern nur mit den

zukünftigen Gewinnen auszugleichen. Ganz ausdrücklich war das Ziel

also die zeitliche Streckung der Anfangsverluste.

Das FG Mecklenburg-Vorpommern möchte ausweislich seiner

Entscheidung vom 25.1.2022 (Az: 3 K 348/17) einen Verlust jedoch

auch dann nicht anerkennen, wenn aus diesem Bereich keine

positiven Einkünfte mehr folgen können, der Verlust also definitiv

geworden ist. Ob dies jedoch rechtens ist, ist aus unserer Sicht eher

fraglich. Betroffene sollten sich daher auf das Musterverfahren beim

BFH (Az: IV R 6/22) berufen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.09.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.09. für den Eingang

der Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.09.2022.

Solidaritätszuschlag: So würde sich ein Wegfall

auswirken

Wenn der Solidaritätszuschlag wegfallen würde, müsste nach

Schätzung der Bundesregierung der Höchststeuersatz auf 55,5

Prozent angehoben werden, um den Aufkommenswegfall bei der

Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer zu kompensieren.

Dies teilt die Regierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 20/2408) auf eine

Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 20/1874) mit. Daraus

geht weiter hervor, dass das Kassenaufkommen am

Solidaritäts-zuschlag zur Lohnsteuer und zur veranlagten

Einkommensteuer im Mai 2022 rund 495 Millionen Euro betragen

hat.

Auf Fragen der Fraktion Die Linke teilt die Bundesregierung mit, dass

sich das Realeinkommen je Einwohner im Zeitraum von 1991 bis 2021

in Deutschland von 12.566 Euro auf 14.528 Euro erhöht habe. Dies sei

eine Gesamtsteigerung von 15,6 Prozent beziehungsweise eine

jahresdurchschnittliche Erhöhung um knapp 0,5 Prozent.

Deutscher Bundestag, PM vom 04.07.2022

Übergewinnsteuer: Beirat legt Stellungnahme vor

Der unabhängige Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium

der Finanzen hat eine Stellungnahme zur Übergewinnsteuer

vorgelegt. Der Beirat hat sich vor dem Hintergrund der zuletzt

intensiveren politischen Debatte über die Besteuerung vorwiegend

krisenbedingter außergewöhnlich hoher Gewinne mit dem Thema

befasst und rät in seiner Stellungnahme dringend davon ab, eine

sogenannte Übergewinnsteuer einzuführen.

Dabei hat der Rat insbesondere folgende Schlüsselfaktoren

identifiziert:

■
Übergewinne in der Praxis abzugrenzen und auf dieser

Grundlage besteuern zu wollen, führt zu willkürlichen

Belastungen und Verzerrungen in der Produktionsstruktur,

wodurch schädliche Verzerrungswirkungen drohen.

■
Wirtschaftliche Aktivitäten und die daraus resultierenden

Erträge sind grundsätzlich zufälligen Schwankungen

ausgesetzt. In diesem zufälligen Auf und Ab wird es

unausweichlich Perioden geben, in denen ein „Übergewinn“

entsteht, und Perioden mit „Untergewinn“. Würde der

Staat in den Perioden des „Übergewinns“ erwartbar

argumentieren, dass dieser ungerechtfertigt sei und

steuerlich abgeschöpft werden sollte, dann sänken

Investitionsanreize und wohlfahrtssteigernde Aktivitäten

unterblieben.

■
Hinzu kommt, dass rapide steigende Preise und die daraus

erwachsenen Gewinnerwartungen Anreize bieten, die

Produktionskapazitäten gerade dort auszubauen, wo die

Knappheiten besonders groß sind. Solche Anpassungen

sind aus volkswirtschaftlicher Sicht in hohem Maße

wünschenswert, weil sie die knappen Ressourcen der

Ökonomie in die Verwendungen lenken, in denen sie den

höchsten Mehrwert erbringen. Eine Übergewinnsteuer, die

alle Gewinne, die aus dem höheren Preis resultieren,

wegbesteuert, würde genau diese Anreize zur sozial

wünschenswerten Kapazitätsausweitung zunichtemachen.
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■
Dieser Effekt wird noch durch die innovationsfeindliche

Wirkung verstärkt. Innovationswettläufe generieren

typischerweise viele Verlierer und einige wenige Gewinner.

Würden Gewinne der Innovationssieger ex post

„wegbesteuert“, bestünde ex ante kein Anreiz mehr, sich an

produktiven Innovationswettläufen zu beteiligen.

■
Das Vertrauen ins Steuersystem basiert auf dessen

Regelgebundenheit. Besteuert wird, wer ein positives

Einkommen bzw. Gewinne erzielt. In welchen Sektoren, mit

welchen Produkten und in welchen Phasen des

Weltgeschehens Gewinne erzielt werden, spielt für die Höhe

der Besteuerung keine Rolle. Eine ad hoc-Besteuerung

einzelner Aktivitäten würde viel von diesem lange

gewachsenen Vertrauen zerstören.

Die aktuelle Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats zur

Übergewinnsteuer wird in der Schriftenreihe des Bundesministeriums

der Finanzen veröffentlicht und kann hier als PDF-Dokument

heruntergeladen werden.

Bundesfinanzministerium, Pressemitteilung vom 5.8.2022

Umsatzsteuersenkung im Koalitionsvertrag nicht

vorgesehen

Eine Senkung der Umsatzsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte

auf null Prozent würde zu Steuermindereinnahmen in Höhe von zwei

Milliarden Euro im Jahr führen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer

Antwort (20/2833) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der

CDU/CSU (20/2046) mit.

In den Eckwerten zum Haushalt 2023 inklusive des Finanzplans bis

2026 sei keine entsprechende Vorsorge enthalten. Die

Steuermindereinnahmen für eine Entfristung des ermäßigten

Umsatzsteuersatzes auf Restaurant- und

Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von

Getränken würde zu Steuermindereinnahmen von gut 3,3 Milliarden

Euro im kommenden Jahr führen. Auch für eine solche Maßnahme sei

keine entsprechende Vorsorge getroffen worden.

In der Antwort weist die Bundesregierung darauf hin, dass zwischen

den Koalitionsparteien im Koalitionsvertrag im Bereich der

Umsatzsteuersätze keine Änderungen vereinbart worden seien.

Bundestag, hib-Meldung 392/2022 vom 02.08.2022

Statistik: 13,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer nutzten 2018 die Pendlerpauschale

In der Debatte über Entlastung wegen steigender Benzinpreise wird

auch über eine Erhöhung der Pendlerpauschale nachgedacht. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der Daten aus den

Steuererklärungen mitteilt, nutzten im Jahr 2018 rund 13,7 Millionen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Entfernungspauschale,

auch Pendlerpauschale genannt. Auf ihrem Weg zur Arbeit legten sie

durchschnittlich 26 Kilometer zurück. Rund 81 % der Pendlerinnen

und Pendler (11,1 Millionen) gaben an, zumindest für einen Teil der

Strecke das Auto zu nutzen. Hierbei wurden nur Fälle erfasst, bei

denen die Werbungskosten über dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag

von 1 000 Euro lagen. Diejenigen, die unterhalb dieses Betrags

blieben, gaben ihre gependelten Kilometer häufig nicht in ihrer

Steuererklärung an.

Die Längen der Pendelstrecken für Personen mit unterschiedlich

hohen Bruttolöhnen unterscheiden sich dabei im Jahr 2018 kaum.

Pendlerinnen und Pendler mit einem jährlichen Bruttolohn unter 10

000 Euro legten mit 32 Kilometer den weitesten Arbeitsweg zurück.

Verdienten sie zwischen 10 000 und 100 000 Euro im Jahr,

pendelten sie im Schnitt 26 Kilometer. Bei einem Bruttolohn

zwischen 100 000 und 500 000 Euro betrug die durchschnittliche

Strecke rund 28 Kilometer und für Pendlerinnen und Pendlern, die

mehr als 500 000 Euro im Jahr verdienten, lag sie bei 25 Kilometer.

Im Jahr 2018 betrug die Pendlerpauschale 30 Cent pro Kilometer des

einfachen Arbeitswegs. Nach einer Gesetzesreform im Mai dieses

Jahres liegt sie ab dem 21. Kilometer bei 38 Cent.

Etwas eindeutiger fällt der Zusammenhang zwischen Arbeitsweg und

Wohnort aus. Lebte ein Pendler oder eine Pendlerin in einer

Großstadt mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern,

legte er oder sie durchschnittlich rund 23 Kilometer zur Arbeit

zurück. In Kleinstädten mit 5 000 bis 20 000 Einwohnerinnen und

Einwohnern sowie in Landgemeinden betrug der durchschnittliche

Arbeitsweg 28 Kilometer. Je ländlicher eine Person wohnte, desto

häufiger nutzte sie zudem das Auto. In Großstädten gaben 67 % der

Pendlerinnen und Pendler an, zumindest für einen Teil der Strecke

das Auto zu nutzen. In Kleinstädten betrug der Anteil 87 %, in

Landgemeinden sogar 90 %.

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 2.8.2022

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/uebergewinnsteuer.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/uebergewinnsteuer.html
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Unternehmer

Mittel- und Kleinbetriebe: Finanzbehörden nicht an

bestimmten Prüfungsturnus gebunden

Es ist in der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) geklärt,

dass die Finanzbehörden auch bei Mittelbetrieben, Kleinbetrieben und

Kleinstbetrieben weder durch die Abgabenordnung noch durch die

Betriebsprüfungsordnung (Steuer) an einen bestimmten

Prüfungsturnus gebunden sind und daher auch solche Betriebe einer

so genannten Anschlussprüfung unterwerfen können. Zur Darlegung

einer grundsätzlichen Bedeutung dieser Frage bedürfe es daher des

Vortrags neuer Gesichtspunkte, deretwegen eine erneute

höchstrichterliche Befassung mit dieser Frage erforderlich erscheint,

hebt der BFH hervor.

Der Kläger formuliere die von den Umständen des Streitfalls

abstrahierte Rechtsfrage, ob die Finanzbehörden bei freiberuflichen

Einzelbetrieben Anschlussprüfungen anordnen dürfen, die nahtlos an

die geprüften Vorjahre anknüpfen, erläutert der BFH. Er lege jedoch

nicht dar, warum diese Rechtsfrage klärungsbedürftig sein sollte.

Soweit der Kläger geklärt sehen wolle, ob ihm gegenüber eine an die

geprüften Vorjahre nahtlos anschließende Anschlussprüfung ohne

Ermessensverstoß angeordnet werden durfte, werfe er keine abstrakt

klärungsbedürftige "Rechtsfrage" auf. Diese Frage betreffe nur den

Streitfall als Einzelfall und sei nicht abstrakt klärungsbedürftig.

Die Klärungsbedürftigkeit der aufgeworfenen abstrakten Rechtsfrage

zur Zulässigkeit einer Anschlussprüfung bei Kleinstbetrieben lege der

Kläger nicht dar. Die Revision sei auch nicht zur Sicherung einer

einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen. Diesen Anforderungen

genüge die Beschwerdebegründung nicht. Zwar benenne der Kläger

mit dem BFH-Urteil vom 24.01.1985 (IV R 232/82) eine vermeintliche

Divergenzentscheidung. Er verdeutliche aber nicht, hinsichtlich

welcher die Vorentscheidung tragenden abstrakten Rechtssätze das

Finanzgericht "im Grundsätzlichen" von einem ebensolchen tragenden

Rechtssatz dieses BFH-Urteils abgewichen sein soll. Auch lege er nicht

dar, dass die beiden Entscheidungen zugrunde liegenden Sachverhalte

vergleichbar sind.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 07.06.2022, VIII B 105/21

Gründungen sind auch online möglich – zumindest

manchmal

Gründen in Deutschland wird einfacher. Seit dem 1. August 2022

können Unternehmen in Deutschland online gegründet werden –

zumindest, wenn es sich um eine GmbH oder UG handelt und

bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Das zum 1. August in

Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie

(DiRUG) entbindet Gründerinnen und Gründer von der Pflicht,

persönlich beim Notar zu erscheinen. Stattdessen ist die Gründung

seit heute in einem Video-Meeting möglich.

„Die Online-Gründung reduziert den bürokratischen Aufwand für

Startups und macht das Gründen leichter. Diese Möglichkeit sollte

für jegliche Rechtsform geöffnet werden und das Verfahren sollte

nicht auf den eigentlichen Gründungsakt beschränkt bleiben“, sagt

Daniel Breitinger, Leiter Startups beim Digitalverband Bitkom. So sei

es nicht nachvollziehbar, dass für die Gründung einer

Aktiengesellschaft weiterhin der persönliche Gang zum Notar

vorgeschrieben ist.

Laut Bitkom Startup Report 2021 wünschen sich knapp 60 Prozent

der Startups Erleichterungen bei Verwaltungsakten, etwa durch

einen „One-Stop-Shop“ für alle bürokratischen

Startup-Angelegenheiten. „Ziel muss sein, allen Gesellschaftsformen

einen vollständig digitalen Gründungsprozess zu ermöglichen und

etwa Anmelde-, Genehmigungs- und Registrierungsverfahren sowie

die verschiedenen Portale zu verknüpfen“, so Breitinger.
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Mit Blick auf das Ziel der Bundesregierung, die

Mitarbeiterkapitalbeteiligung attraktiver zu gestalten, bleibt die

Neuregelung zudem auf halbem Weg stehen. Viele Startups möchten

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Kapitalbeteiligungen am

Unternehmen beteiligen und zu Gesellschaftern machen. Dazu ist bei

einem sog. ESOP-Modell (Employee Stock Ownership Plan) weiterhin

in jedem einzelnen Fall der persönliche Gang zum Notar notwendig.

Denn endlich sind jetzt die Gründung und zumindest ab August 2023

Gesellschafterbeschlüsse zur Änderung des Gesellschaftervertrags wie

zur Kapitalerhöhung virtuell durchführbar. Auch Verpflichtungen zur

Abtretung von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft dürfen dann bei

der Gründung mittels Videokommunikation aufgenommen werden.

Allerdings ist dies ausdrücklich auch weiterhin ausgeschlossen, wenn

GmbH-Anteile als Kapitalerhöhungen eingebracht werden oder

Gesellschaftsanteile übertragen werden sollen – wie dies bei der

Mitarbeiterkapitalbeteiligung der Fall ist. „Das digitale Übertragen

von Gesellschaftsanteilen würde die Beteiligung von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern am Startup deutlich einfacher und unbürokratischer

machen: Mit Blick auf die gerade erst im Bundeskabinett beschlossene

Startup-Strategie sollte hier nachgebessert werden“, sagt Breitinger.

Bitkom, PM vom 01.08.2022

Softwareauftragsentwicklung: Steuerabzug nach §

50a EStG

Das Bundesfinanzministerium hat unter Bezugnahme auf das Ergebnis

der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder ein

Schreiben zum Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz

(EStG) bei sogenannter Softwareauftragsentwicklung veröffentlicht.

Das Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzuwenden, bei denen der

Abschluss eines Vertrages zur Softwareauftragsentwicklung nach dem

6. Juni 2021 stattgefunden hat, und auf Sachverhalte, die nach diesem

Datum entstehen. Aus Vereinfachungsgründen ist das Schreiben

ferner auf alle Zahlungen anzuwenden, die nach dem 6. Juni 2021

zufließen.

Das BMF-Schreiben vom 2. August 2022 kann auf der Internetseite

des Bundesfinanzministeriums gelesen und heruntergeladen werden

(PDF).

Startups bleiben zuversichtlich

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation für Startups in

Deutschland verbessert. Das sagen 42 Prozent der Gründerinnen und

Gründer von Tech-Startups. Weitere 40 Prozent sehen keine

Veränderung und nur 12 Prozent beklagen Verschlechterungen für

die Startup-Szene. Das sind Ergebnisse aus einer Befragung von rund

150 Tech-Startups im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Mit Blick auf das eigene Startup fällt die Bilanz nicht ganz so gut aus,

aber auch hier liegen die positiven Einschätzungen mit 40 Prozent

deutlich vor den negativen mit 19 Prozent. Keine Veränderung für

das eigene Unternehmen sehen 39 Prozent. „Wer ein Startup

gründet, schaut grundsätzlich optimistisch auf die Welt. Diese

positive Grundhaltung ist eine Einladung an die Politik, aus

Beobachtern Fans zu machen“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

„Deutschland hat sich schon vor Jahren das Ziel gesetzt, eine

Startup-Nation zu werden und zu den führenden Ländern dieser

Welt aufzuschließen. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch

lange nicht am Ziel.“

Fragt man Gründerinnen und Gründer nach den größten

Hemmnissen im Startup-Alltag, werden am häufigsten die

allgemeine Bürokratie (63 Prozent) sowie eine allgemeine Skepsis

gegenüber Neuerungen in Deutschland genannt (60 Prozent). „Der

Staat muss vorangehen, um dieser Technologie-Skepsis

entgegenzuwirken“, so Berg. „Dazu sollten zum Beispiel

leistungsfähige Startups bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

stärker berücksichtigt werden. Mit ihren technologiegetriebenen

Ansätzen können Startups neben der Digitalisierung der Verwaltung

auch Megaprojekte wie die Verkehrs- und Energiewende

voranbringen.“

Weitere Hemmnisse für Startups sind die schwierige

Finanzierungssituation hierzulande (49 Prozent) sowie der Mangel an

Fachkräften (43 Prozent). Rund jedes dritte Startup kritisiert zu viel

oder falsche Regulierung in einzelnen Bereichen wie Gesundheits-

oder Finanzwesen (34 Prozent), hohe Steuern (32 Prozent) sowie

strenge Datenschutzanforderungen (ebenfalls 32 Prozent). Jedes

vierte Startup sieht fehlende Zusammenarbeit mit etablierten

Unternehmen (26 Prozent) sowie zu langsame Internetverbindungen

(22 Prozent) kritisch. Am Ende der Liste rangieren mangelnde

Kooperationen mit anderen Startups (13 Prozent), zu wenig

Büroflächen (9 Prozent) und der zu kleine Binnenmarkt (6 Prozent).

Bitkom, Pressemitteilung vom 08.08.2022

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-08-02-steuerabzug-nach-Paragraph50a-EStG-bei-Softwareauftragsentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Kapital-

anleger

Private Veräußerungsgeschäfte: Einjährige

Spekulationsfrist bei Krypto-Werten bleibt

Die Bundesregierung plant keine Änderung der für private

Veräußerungsgeschäfte geltenden Rechtslage.

Dies teilt die Regierung in einer Antwort (BT-Drs. 20/1983) auf eine

Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (BT-Drs. 20/1709) mit, die wissen

wollte, ob die Bundesregierung an der einjährigen Spekulationsfrist

bei Krypto-Werten weiter festhalten wolle.

Deutscher Bundestag, PM vom 03.06.2022

Werbung mit Gratisaktie bei Zuteilung nur von

Aktienbruchteilen irreführend

Wirbt eine Bank mit einer Gratisaktie als Prämie für einen

Vertragsabschluss, so ist dies unzulässig, wenn sie sodann tatsächlich

nur Aktienbruchteile zuteilt. Es handele sich um eine Irreführung, so

die Verbraucherzentrale Hamburg.

Die Trade Republic Bank GmbH lobte auf ihrer Internetseite für die

Eröffnung eines Depots eine Gratisaktie im Wert von bis zu 200 Euro

aus. Tatsächlich wurden Neukunden aber entweder Aktien oder nur

Aktienbruchteile zugeteilt. Auf die Zuteilung hatten die Neukunden

laut Verbraucherzentrale keinen Einfluss. Über die Konditionen hinter

der Werbeaktion informierte das Unternehmen auf seiner

Internetseite aus Sicht der Verbraucherschützer nur unzureichend und

intransparent.

Die Verbraucherzentrale mahnte die Bank deswegen eigenen Angaben

zufolge ab. Die Bank habe daraufhin eine Unterlassungserklärung

abgegeben.

Der Erwerb eines Aktienbruchteils biete im Vergleich zum Erwerb

einer ganzen Aktie eine Reihe von Nachteilen, erläutern die

Verbraucherschützer: So fehle dem Aktionär das Stimmrecht auf der

Jahreshauptversammlung. Dazu berechtige nur der Besitz einer

ganzen Aktie. Zudem sei der Handel von Aktienbruchteilen

erschwert, da an den regulierten Börsen nur ganze Aktien gehandelt

würden. "Der Inhaber eines Bruchteils ist darauf angewiesen, dass ein

Broker ihm den Bruchteil abkauft und seinerseits das Risiko auf sich

nimmt, erst nach Zusammenfügung mehrerer Bruchteile eine

vollständige Aktie zu besitzen. Dieses Risiko lassen sich Broker

natürlich teuer bezahlen", so Heidi Pätzold von der

Verbraucherzentrale Hamburg. "Ein Aktienbruchteil ist einfach nicht

mit einer Aktie gleichzusetzen. Über die Qualität der ausgelobten

Prämie führt die Trade Republic ihre Neukunden in die Irre."

Verbraucherzentrale Hamburg, PM vom 20.07.2022

Betrug beim Online-Banking („Pharming“):

Bankkundin bleibt auf Schaden sitzen

Eine Bank muss einer Kundin nicht den Betrag ersetzen, den diese auf

eine fingierte Aufforderung im Online-Banking an einen

unbekannten Betrüger überwiesen hat. Dies hat das Landgericht (LG)

Koblenz entschieden.

Die Klägerin nutzte als Kundin der beklagten Bank deren

Online-Banking. Dabei muss jede Überweisung durch eine

Sicherheitsnummer bestätigt werden, die von einem TAN-Generator

erzeugt wird. Dieses Gerät zeigt auch die Nummer des Zielkontos

und den zu überweisenden Betrag an.

Am 23.11.2020 loggte sich die Klägerin beim Online-Banking ein. Ein

Schadprogramm auf ihrem Computer öffnete daraufhin ein Fenster

mit der Aufforderung, eine "Demoüberweisung" in Höhe von

mehreren 10.000 Euro an einen Herrn Mustermann vorzunehmen.

Die irritierte Klägerin startete die Anmeldung erneut, wieder öffnete

sich das Fenster. Die Klägerin kam nun der Aufforderung nach und

gab dazu die von ihrem TAN-Generator erzeugte Sicherheitsnummer

ein. Das Schadprogramm nutzte diese Nummer für eine reale

Überweisung in Höhe von 9.847,78 Euro vom Konto der Klägerin.

Anschließend wurde die Klägerin auf das echte Online-Banking der

Beklagten umgeleitet, wo sie wie gewohnt ihre Bankgeschäfte

abwickelte.
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Die Klägerin vertrat im Prozess die Meinung, der überwiesene Betrag

sei ihr von der Bank zu erstatten. Sie habe nicht erkennen können,

dass es sich um eine Betrugsmasche – das so genanntes Pharming –

handelte. Ihren Computer habe sie mit einem Virenprogramm

geschützt. Die Beklagte verweigerte die Zahlung mit dem Argument,

das Verhalten der Klägerin sei grob fahrlässig gewesen, sodass sie

ihren Schaden selbst zu tragen habe.

Das LG Koblenz hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin habe nämlich

"in grob fahrlässiger Weise ihre Sorgfaltspflichten verletzt", als sie die

"Demoüberweisung" mit einer echten Transaktionsnummer

durchgeführt habe. Sie habe ganz naheliegende Überlegungen nicht

angestellt und nicht beachtet, was jedem hätte einleuchten müssen.

Von einem durchschnittlichen Computernutzer könne erwartet

werden, dass er die Nutzung des Online-Bankings einstellt, wenn die

Umstände sehr zweifelhaft sind und auf ein fragwürdiges Geschehen

hindeuten. Das – so führte das Gericht weiter aus – sei hier der Fall

gewesen.

Es sei nämlich sehr ungewöhnlich, dass eine echte TAN einzugeben

sei, obwohl keine reale Überweisung ausgeführt werden solle. Dies

habe die Klägerin misstrauisch machen müssen. Auch die in der

"Demoüberweisung" genannte hohe Summe habe Anlass zu

besonderer Vorsicht geben müssen. Die Klägerin habe ja selbst

zugegeben, die Aufforderung zur Demoüberweisung sei ihr

"gefühlsmäßig komisch vorgekommen", weshalb sie zunächst von

vorn begonnen habe. Sie habe auch sehen können, dass auf dem

TAN-Generator die reale Ziel-Kontonummer und der tatsächliche

Überweisungsbetrag angezeigt wurden. Dennoch habe sie die

Transaktionsnummer für die "Demoüberweisung" eingegeben. Dies

hielt das LG für einen derart groben Verstoß gegen die

Sorgfaltspflichten eines Bankkunden, dass die Klägerin den Schaden

selbst zu tragen habe.

Landgericht Koblenz, Urteil vom 01.06.2022, 3 O 378/21

Neue EU-Regeln für Nachhaltigkeitspräferenzen in

der Geldanlage

Kundinnen und Kunden werden im Rahmen ihrer Anlageberatung ab

dem 2. August 2022 auch danach befragt, ob sie auf

Nachhaltigkeitsaspekte bei Geldanlageprodukten wertlegen. Das

gibt eine europäische Verordnung zur Finanzmarktrichtlinie MiFID II

vor. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) unterstützt das Ziel des

Gesetzgebers, die Nachhaltigkeit auch in der Anlageberatung weiter

zu fördern. Die in der DK vertretenen Banken und Sparkassen stehen

bereit, die neuen gesetzlichen Vorgaben zum Starttermin am 2.

August umzusetzen.

Die Kunden müssen sich allerdings darauf einstellen, dass dadurch

ein bislang schon sehr aufwändiger und detaillierter

Beratungsprozess noch erheblich an Komplexität zunehmen wird.

Die umfangreichen Vorgaben der EU schreiben den Beraterinnen und

Beratern konkret vor, wie sie ihre Kundinnen und Kunden in

mehreren Schritten nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu

befragen haben.

Dies stellt für die Kreditinstitute und ihre Kunden eine große

Herausforderung dar, zumal die Unterschiede bei den zu erfragenden

Details nicht immer eindeutig sind. Dies wird dazu führen, dass die

Beratungsprozesse erheblich an Komplexität zunehmen und die

Beratungsgespräche deutlich länger dauern werden. Die Institute

werden dennoch alles daransetzen, die Kunden weiterhin gut zu

beraten, ohne sie mit den neuen Informationen zu überfluten. Dafür

wurden die Berater im Vorfeld eingehend geschult.

Zudem erwartet die DK, dass gerade zu Beginn der Einführung im

August noch nicht viele Produkte zur Verfügung stehen werden, die

den Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden entsprechen. Denn die

EU verpflichtet die Unternehmen aus der Realwirtschaft erst zu

einem späteren Zeitpunkt zur Veröffentlichung der erforderlichen

Daten.

Die Hersteller der Anlageprodukte sind jedoch auf diese

Informationen angewiesen, um ihre Produkte nach den gesetzlichen

Nachhaltigkeitsvorgaben klassifizieren zu können. Gleichwohl

unternehmen die Hersteller von Wertpapieren alle Anstrengungen,

um den Kunden ein breites Angebot unterbreiten zu können, welche

ihre jeweiligen Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen. Es ist

damit zu rechnen, dass dieses Angebot perspektivisch deutlich

ausgeweitet wird.

Bankenverband.de, Mitteilung vom 28.7.2022
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Immobilien-

besitzer

Mieterhöhungserklärung erfordert keine Aufteilung

der Modernisierungskosten nach Gewerken

Wenn ein Vermieter eine Mieterhöhung wegen Modernisierungen

verlangt, muss er in der entsprechenden Erklärung die

Modernisierungskosten nicht nach Gewerken aufteilen. Laut

Bundesgerichtshof (BGH) gilt dies selbst dann, wenn es sich um

umfassende und entsprechend teure Modernisierungsmaßnahmen

handelt.

Die Kläger sind jeweils Mieter von Wohnungen der Beklagten. Die

Beklagte erhöhte infolge von Modernisierungen der betreffenden

Wohnungen sowie der Gebäude, in denen sich die Wohnungen

befinden, die monatliche Grundmiete. Den Mieterhöhungsschreiben

fügte sie jeweils eine als "Kostenzusammenstellung und Berechnung

der Mieterhöhung" bezeichnete Anlage bei. Diese enthielt Angaben zu

den einzelnen Modernisierungsmaßnahmen, die hierfür jeweils

angefallenen Gesamtkosten, den jeweils nach Abzug der

Instandhaltungskosten verbleibenden umlagefähigen

Modernisierungskostenanteil sowie die sich daraus ergebende

Berechnung der jeweiligen Mieterhöhung.

Die Kläger halten die Mieterhöhungserklärungen aus formellen

Gründen für unwirksam. Sie begehren die Feststellung, dass der

Beklagten kein Anspruch auf Zahlung der erhöhten Miete zustehe,

und zum Teil zusätzlich die Rückzahlung ihrer Ansicht nach

überzahlter Mieten.

Der BGH hat dazu entschieden, dass es zur Erfüllung der formellen

Anforderungen des § 559b Absatz 1 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch

(BGB) ausreicht, wenn ein Vermieter die für eine bestimmte

Modernisierungsmaßnahme angefallenen Kosten als Gesamtsumme

ausweist und einen seiner Meinung nach in den Gesamtkosten

enthaltenen Instandsetzungsteil durch die Angabe einer Quote oder

eines bezifferten Betrags kenntlich macht. Eine Aufschlüsselung der

für eine bestimmte Modernisierungsmaßnahme entstandenen

Gesamtkosten nach den einzelnen angefallenen Gewerken oder

anderen Bauleistungsbereichen sei grundsätzlich auch dann nicht

erforderlich, wenn umfangreiche und entsprechend kostenträchtige

bauliche Veränderungen oder Maßnahmen außerhalb der betroffenen

Wohnung oder an mehreren Gebäuden ausgeführt wurden.

Nach § 559 Absatz 1 BGB könne der Vermieter nach der

Durchführung bestimmter Modernisierungsmaßnahmen die jährliche

Miete um elf Prozent (seit 01.01.2019 um acht Prozent) der für die

Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen. Dabei sei die

Mieterhöhung gemäß § 559b Absatz 1 BGB dem Mieter in Textform

zu erklären und darin die Erhöhung aufgrund der entstandenen

Kosten zu berechnen und entsprechend den Voraussetzungen der §§

559, 559a BGB zu erläutern. Damit solle insbesondere eine

Abgrenzung berücksichtigungsfähiger Modernisierungsmaßnahmen

von insoweit nicht berücksichtigungsfähigen Erhaltungsmaßnahmen

gewährleistet werden.

Diese formellen Anforderungen an die Erhöhungserklärung bildeten

das notwendige Gegengewicht zu der dem Vermieter in Abweichung

von allgemeinen Grundsätzen des Vertragsrechts eingeräumten

Möglichkeit, die Pflicht des Mieters zur Mietzahlung durch einseitige

Erklärung zu gestalten. Der Mieter solle in die Lage versetzt werden,

den Grund und den Umfang der Mieterhöhung auf Plausibilität zu

überprüfen und entscheiden zu können, ob Bedarf für eine

eingehendere Kontrolle – etwa durch Zuziehung juristisch oder

bautechnisch sachkundiger Personen, durch Einholung weiterer

Auskünfte beim Vermieter und/oder durch Einsichtnahme in die

Rechnungen und sonstigen Belege – besteht.

Dennoch dürften die Hürden für die Mieterhöhungserklärung in

formeller Hinsicht nicht zu hoch angesetzt werden, unterstreicht der

BGH. Eine Überspannung der Anforderungen könnte dazu führen,

dass der Vermieter eine inhaltlich berechtigte Mieterhöhung nicht

durchsetzen könnte und ihm der Anreiz zur Durchführung von – vom

Gesetzgeber ausdrücklich erwünschten –

Modernisierungsmaßnahmen genommen würde.

Davon ausgehend sei es in formeller Hinsicht ausreichend, wenn der

Vermieter in der Mieterhöhungserklärung die für eine bestimmte

Modernisierungsmaßnahme angefallenen Kosten als Gesamtsumme

ausweist und einen aus seiner Sicht in den Gesamtkosten

enthaltenen Instandsetzungsanteil durch die Angabe einer Quote

oder eines bezifferten Betrags kenntlich macht. Welchen weiteren –

für die beschriebene Zielsetzung des § 559b Absatz 1 BGB

maßgeblichen – Erkenntnisgewinn die vom Berufungsgericht

geforderte weitergehende Aufschlüsselung der entstandenen

Gesamtkosten nach Gewerken oder vergleichbaren Kriterien dem

Mieter vermittelte, ist laut BGH nicht ersichtlich.

Auch stehe dem Mieter zur Klärung verbleibender Unsicherheiten

oder auch zur Kontrolle der Angaben des Vermieters über dessen

Aufwendungen auf ihre sachliche Richtigkeit ein umfassendes

Auskunfts- und (Belege-)Einsichtsrecht zur Verfügung.
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BGH, Urteile vom 20.07.2022, VIII ZR 337/21, VIII ZR 339/21 und VIII

ZR 361/21

Grundsteuerreform bei Land- und Forstwirtschaft:

Einheitliche Regelungen in Ost und West

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft wenden alle Länder die

Regelungen des Bundesmodells an. Daraus ergeben sich für die Länder

folgende Änderungen:

In den westdeutschen Ländern kommt es durch die gesetzliche

Neuregelung zu einer Aufteilung der bestehenden wirtschaftlichen

Einheiten. Wohngebäude oder Gebäudeteile, die innerhalb einer land-

und forstwirtschaftlich genutzten Hofstelle Wohnzwecken dienen,

sind mit ihren zugehörigen Freiflächen ab dem 1.1.2022 dem Bereich

des Grundvermögens zuzurechnen. Sie werden aus dem Betrieb der

Land- und Forstwirtschaft herausgelöst und erhalten als

eigenständige wirtschaftliche Einheit ein separates Aktenzeichen.

In den ostdeutschen Ländern kommt es zum Wechsel von der Nutzer-

zur Eigentümerbesteuerung. Danach ist nunmehr der Eigentümer des

Grundbesitzes zur Erklärungsabgabe verpflichtet und nicht mehr der

Nutzer.

Hinweis: Der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des

Bewertungsgesetzes setzt weder eine Mindestgröße noch einen vollen

land- und forstwirtschaftlichen Besatz mit Wirtschaftsgebäuden,

Betriebsmitteln oder eine Selbstbewirtschaftung voraus. Auch

einzelne (verpachtete) land- und forstwirtschaftlich genutzte

Grundstücke, können einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft

darstellen.

grundsteuer.de

Kein Anspruch auf Lärmsanierung nach Errichtung

eines Buswendeplatzes

Das Grundstück des Klägers liegt in einem durch Bebauungsplan

festgesetzten Mischgebiet; allerdings findet sich dort ausschließlich

Wohnbebauung. Nachdem im Jahr 2016 die entsprechenden

bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden waren,

wurde für den Öffentlichen Personennahverkehr und den darin

integrierten Schülerverkehr in der am Grundstück des Klägers

entlangführenden Straße ein Buswendeplatz errichtet.

Daraufhin stellte der Kläger bei dem beklagten Landkreis einen

Antrag auf Maßnahmen zum Schutz vor den durch den

Buswendeplatz verursachten Emissionen. Nachdem sein Antrag

erfolglos geblieben war, verfolgte der Kläger sein Begehren auf dem

Klageweg weiter.

Das Verwaltungsgericht Koblenz wies die Klage ab. Der Kläger, so die

Koblenzer Richter, habe keinen Anspruch auf die begehrte

Lärmsanierung. Zwar sei nach Errichtung des Buswendeplatzes und

dem dadurch erhöhten Verkehrsaufkommen durch Busse eine

deutliche Lärmsteigerung eingetreten. Jedoch würden die

maßgeblichen Beurteilungspegel nicht überschritten. Dies gelte

unabhängig davon, ob die Beurteilungspegel für ein Mischgebiet (64

dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht) oder für ein reines oder

allgemeines Wohngebiet (59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der

Nacht) anzusetzen seien. Denn ungeachtet der Wirksamkeit der

Mischgebietsfestsetzung im Bebauungsplan erreichten die

Lärmimmissionen am Wohnhaus des Klägers nach einem von ihm

nicht substantiiert angegriffenen schalltechnischen Gutachten

lediglich Werte von 55 dB(A) tags und 47 dB(A) nachts.

Selbst unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung am Grundstück

des Klägers erleide dieser keine Gesundheits- oder übermäßigen

Eigentumsbeeinträchtigungen, die trotz Einhaltung der

Immissionsgrenzwerte ausnahmsweise zu einem

Lärmsanierungsanspruch führen könnten. Die vom

Bundesverwaltungsgericht insoweit entwickelte

Zumutbarkeitsschwelle liege nämlich bei hier nicht erreichten

Werten von mindestens 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts.

Gegen die Entscheidung können die Beteiligten als Rechtsmittel die

Zulassung der Berufung beantragen.

VG Koblenz, Pressemitteilung vom 09.08.2022 zum Urteil 4 K 46/22

vom 21.07.2022



Schaufenster Steuern

11

Angestellte

Unfallversicherung: Auf einer Dienstreise ist eine

Segway-Fahrt Privatsache

Befindet sich ein Arbeitnehmer auf einer mehrtägigen, durch den

Mutterkonzern seines Arbeitgebers organisierten Veranstaltung in den

Niederlanden und gibt es dort – nachdem tagsüber Tagungen und

Seminare auf dem Programm standen – "afternoon activities", so ist

der Mann auf diesen Abendveranstaltungen nicht automatisch

gesetzlich unfallversichert.

Es komme immer darauf an, so das Hessische Landessozialgericht, ob

die Tätigkeit "den betrieblichen Interessen des Unternehmens" dient.

Der Versicherungsschutz bestehe nicht "rund um die Uhr".

Stürzt der Arbeitnehmer noch in der Einführung für eine geplante

Segwayfahrt, und bricht er sich das linke Sprunggelenk, so muss die

Berufsgenossenschaft den Sturz nicht als Arbeitsunfall anerkennen.

Die Teilnahme an der Segway-Tour sei ausschließlich der privaten

Sphäre des Versicherten zuzuordnen. Das gelte auch dann, wenn der

Arbeitgeber sie "erwartet und gewünscht" hatte.

Hessisches LSG, L 3 U 157/18

Grenzgänger zwischen Deutschland und Schweiz:

Konsultationsvereinbarung zu ganztägig am

Wohnsitz verbrachte Arbeitstage

Vor dem Hintergrund, dass Arbeitnehmende ihre Tätigkeit

zunehmend auch an ihrem Wohnsitz ausüben möchten, haben die

zuständigen Behörden zur einheitlichen Anwendung und Auslegung

des Artikels 15a Absatz 2 des deutsch-schweizerischen

Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) eine

Konsultationsvereinbarung abgeschlossen, die sich auf ganztägig am

Wohnsitz verbrachte Arbeitstage von Grenzgängern bezieht.

Die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der

Schweizerischen Eidgenossenschaft haben dazu vereinbart, dass das

gemeinsame Verständnis besteht, dass Arbeitstage, an denen ein

Grenzgänger im Sinne des Artikels 15a Absatz 2 Satz 1 DBA ganztägig

am Wohnsitz im Ansässigkeitsstaat arbeitet, nicht als Arbeitstage

gelten, an welchen die Person nach Arbeitsende aufgrund ihrer

Arbeitsausübung nicht an den Wohnsitz zurückkehrt. Diese

Arbeitstage gölten somit nicht als Nichtrückkehrtage im Sinne des

Artikels 15a Absatz 2 Satz 2 DBA.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 26.07.2022, IV B 2 - S

1301-CHE/21/10019 :016

Insolventer Arbeitgeber: Kein

Wiedereinstellungsanspruch des Arbeitnehmers

In der Insolvenz des Arbeitgebers besteht kein

Wiedereinstellungsanspruch des Arbeitnehmers. Ist ein solcher

Anspruch vor Insolvenzeröffnung bereits gegenüber dem Schuldner

entstanden, erlöscht er mit Insolvenzeröffnung. Die

Insolvenzordnung (InsO) binde durch § 108 Absatz 1 den

Insolvenzverwalter nur an bereits vom Schuldner begründete

Arbeitsverhältnisse, kenne jedoch keinen Kontrahierungszwang des

Insolvenzverwalters, so das Bundesarbeitsgericht (BAG). Einen

solchen Zwang könne nur der Gesetzgeber anordnen.

Der Kläger war bei einem Betten- und Matratzenhersteller mit rund

300 Arbeitnehmern beschäftigt. Dieser kündigte das

Arbeitsverhältnis wirksam zum 31.07.2019 wegen

Betriebsstilllegung. Der Kläger meinte, noch während der

Kündigungsfrist sei ein Betriebsübergang auf die spätere Schuldnerin

beschlossen und am 01.08.2019 vollzogen worden. Er nahm deshalb

die spätere Schuldnerin, die etwa 20 Arbeitnehmer beschäftigte, auf

Wiedereinstellung in Anspruch. Gegen eine von der späteren

Schuldnerin erklärte vorsorgliche Kündigung erhob er fristgerecht

Kündigungsschutzklage. Während des Berufungsverfahrens wurde

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin eröffnet

und der Beklagte zum Insolvenzverwalter bestellt. Das Verfahren

wurde dadurch unterbrochen. Der Kläger erklärte mit Schriftsatz

vom 29.06.2020 die Aufnahme des Verfahrens. Der Beklagte

widersprach der Aufnahme. Das Landesarbeitsgericht hat mit

Zwischenurteil festgestellt, dass das Verfahren weiterhin

unterbrochen ist.
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Die Revision des Klägers hatte vor dem BAG aus prozessualen

Gründen Erfolg. Der richterrechtlich entwickelte

Wiedereinstellungsanspruch komme zum Tragen, wenn sich die bei

Zugang der Kündigung noch zutreffende Prognose des Arbeitgebers,

der Beschäftigungsbedarf werde bei Ablauf der Kündigungsfrist

entfallen, als fehlerhaft erweist, etwa weil es zu einem

Betriebsübergang kommt. Zwar bestehe ein solcher Anspruch in der

Insolvenz nicht, sodass der Rechtsstreit an sich nicht nach § 240 ZPO

unterbrochen wird. Wird jedoch mit dem Wiedereinstellungsanspruch

– wie im vorliegenden Fall – zugleich die Wirksamkeit einer Kündigung

angegriffen, führe das zur Unterbrechung auch bezüglich des Streits

über die Wiedereinstellung. Umgekehrt habe die Aufnahme des

Kündigungsrechtsstreits, für die es nach § 86 Absatz 1 Nr. 3 InsO

genügt, dass bei Obsiegen des Arbeitnehmers Masseverbindlichkeiten

entstehen können, auch die Aufnahme des Streits über die

Wiedereinstellung zur Folge.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25.05.2022, 6 AZR 224/21

Urlaubsanspruch bei Wechselschichttätigkeit:

Freischichten nicht zu berücksichtigen

Bei der Berechnung des Urlaubsanspruchs nach dem Tarifvertrag für

den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind Freischichten nicht zu

berücksichtigen, wenn diese bei Fälligkeit des Urlaubsanspruchs zu

Beginn des Kalenderjahres nicht dienstplanmäßig feststehen. Dies

stellt das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg klar,

Die Klägerin ist beim beklagten Land im

Gefangenenbewachungsdienst in Wechselschicht beschäftigt. Das

Land stellt die Dienstpläne für das jeweils folgende Kalenderjahr vor

Beginn des Jahres auf und sieht bei der Dienstplanung einen

durchgehenden Turnus im gesamten Kalenderjahr ohne Einplanung

von Freischichten, Urlaubstagen und Zusatzurlaubstagen vor. Die

Dienstpläne haben einen von der Fünf-Tage-Woche abweichenden

Schicht-Rhythmus. Aufgrund der Abweichung ist die Höhe des

Urlaubsanspruchs nach § 26 Absatz 1 Satz 4 TV-L gesondert zu

berechnen. Dies erfolgt nach der Formel:

(Urlaubstage x Arbeitstage im Jahr bei abweichender Verteilung) :

(Arbeitstage im Jahr bei einer Fünftagewoche)

Die Parteien streiten darüber, wie die in der Formel einzusetzenden

Arbeitstage zu ermitteln sind. Das beklagte Land hat bei der

Ermittlung der Arbeitstage der Klägerin die durchschnittlich zum

Zweck der Einhaltung der tariflichen Jahresarbeitszeit in der

Wechselschicht zu gewährenden Freischichten von den

dienstplanmäßig vorgesehenen Schichten in Abzug gebracht. Die

Freischichten seien in Abzug zu bringen, weil während dieser

Schichten keine Arbeitspflicht bestehe. Die Klägerin hält den Abzug

der Freischichten von den dienstplanmäßigen Arbeitstagen für

unzulässig und hat auf die Feststellung weiterer Urlaubstage geklagt.

Das LAG hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Bei einer von

der Fünf-Tage-Woche abweichenden Verteilung der Arbeitszeit sei

zu ermitteln, an wie vielen Kalendertagen dienstplanmäßig

gearbeitet werden muss oder – in Fällen des nachträglichen Wegfalls

der Arbeitspflicht, etwa wegen Arbeitsunfähigkeit, Urlaubs oder

sonstiger Freistellung – hätte gearbeitet werden müssen. Bei einem

zu Beginn des Kalenderjahres durchgängig für das gesamte Jahr

aufgestellten Dienstplan ohne Einplanung von Freischichten seien

Arbeitstage alle Kalendertage, an denen die Beschäftigten für einen

Arbeitseinsatz in der Tag- oder Nachtschicht vorgesehen seien. § 26

Absatz 1 Satz 3 TV-L regele ausdrücklich, dass Arbeitstage solche

Kalendertage seien, an denen die Beschäftigten dienstplanmäßig zur

Arbeit vorgesehen seien. Nachträgliche Änderungen des Dienstplans

hätten keinen Einfluss auf den Jahresurlaubsanspruch, der am ersten

Januar des Kalenderjahres fällig sei und genommen werden könne. Es

könne nicht erst am Jahresende rückblickend geprüft und festgestellt

werden, wie viele Freischichten an ursprünglich geplanten

Arbeitstagen tatsächlich gewährt worden seien – im Fall der Klägerin

deutlich weniger als die durchschnittlich zu gewährenden

Freischichten.

Das LAG hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 04.05.2022, 23

Sa 1135/21
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Familie und

Kinder

Vorname darf bei Identität mit bekanntem

Sprachassistenten geändert werden

Die Klägerin begehrte die Änderung ihres Namens durch Hinzufügen

eines zweiten Vornamens. Dies begründeten ihre Eltern damit, dass

ihre Tochter aufgrund der Namensidentität ihres Vornamens mit dem

Namen eines bekannten Sprachassistenten erheblich unter Mobbing

und Hänseleien leide. Immer wieder würden andere Personen der

Klägerin Befehle erteilen, da der Name sofort mit dem Namen des

Sprachassistenten in Verbindung gebracht werde. Dies verunsichere

und belaste die Klägerin seelisch sehr.

Die beklagte Stadt hielt dagegen, dass ein wichtiger Grund für die

Namensänderung fehle. Die seelische Belastung der Klägerin sei nicht

durch ärztliche oder psychologische Gutachten belegt. Der

Namensänderungswunsch beruhe vielmehr auf nachträglicher Reue

der Eltern an der früheren Namensgebung und auf

Mobbingbefürchtungen. Ein Produktname könne nicht automatisch

zu einem Anspruch der vielen Inhaber gleichlautender Vornamen auf

Namensänderung führen. Insgesamt könne quasi jeder Name mit

einiger Fantasie ins Lächerliche gezogen werden.

Das VG kam indes zu der Überzeugung, dass die seelische Belastung

der Klägerin ein wichtiger Grund für die Namensänderung sei. In der

Rechtsprechung sei bereits geklärt, dass ein wichtiger Grund für eine

Namensänderung vorliege, wenn die privaten Interessen an der

Namensänderung die öffentlichen Interessen an der

Namensbeibehaltung überwiegen. Auch eine seelische Belastung

könne als wichtiger Grund für eine Namensänderung angesehen

werden, wenn sie unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände

nach allgemeiner Verkehrsauffassung verständlich und begründet sei.

Dabei müsse die seelische Belastung nicht den Grad einer

behandlungsbedürftigen Krankheit erreicht haben.

Diese Voraussetzungen lägen hier vor. Die Eltern hätten in der

mündlichen Verhandlung zahlreiche Vorfälle beschrieben, bei

welchen die Klägerin aufgrund ihres Vornamens belästigt worden sei.

Dabei sei nachvollziehbar, dass es aufgrund dieser Vorfälle zu einer

seelischen Belastung gekommen sei, der die Klägerin aufgrund ihres

jungen Alters nichts entgegensetzen könne. Insgesamt sei zu

erwarten, dass die Hänseleien auch in Zukunft weiter andauern. Die

Bekanntheit des Sprachassistenten und die Tatsache, dass es sich bei

dessen Namen nicht nur um eine reine Produktbezeichnung handele,

sondern um das "Schlüsselwort" zur Nutzung des Geräts, führten

dazu, dass der Name des Sprachassistenten in einem besonders

herausragenden Maße missbrauchsgeeignet sei. Der Name sei nicht

bloß dazu geeignet, einen Wortwitz zu bilden, sondern lade vielmehr

dazu ein, beleidigende und erniedrigende Befehle an Personen mit

dem gleichen Namen zu erteilen.

Im Ergebnis gehe die Interessenabwägung zugunsten der Klägerin

aus. Es gehe nur um die Änderung eines Vornamens. Da der

Familienname im weitergehenden Umfang als Unterscheidungs- und

Zuordnungsmerkmal diene als der Vorname, komme den

öffentlichen Interessen bei der Änderung des Vornamens im

Vergleich zu der Änderung eines Familiennamens ein geringeres

Gewicht zu. Die Klägerin habe im Vorschulalter bisher nicht

erheblich am Rechtsverkehr teilgenommen. Außerdem bleibe durch

die Hinzufügung lediglich eines zweiten Vornamens ein gewisser

"Widererkennungswert" beim Namen der Klägerin erhalten.

Verwaltungsgericht Göttingen, Urteil vom 21.06.2022, 4 A 79/21

Kein Kindergeld für volljähriges Kind bei

coronabedingt verspätetem Beginn eines

Freiwilligendienstes

Streitig ist, ob die Klägerin Anspruch auf Kindergeld für ihre Tochter

T, geboren am 14.10.2001, für den Zeitraum von August bis Oktober

2020 hat. T beendete ihre Schulausbildung im Juli 2020. Von April

bis Oktober 2020 war sie auf Projektsuche für ein freiwilliges

soziales Jahr. Seit dem 20.11.2020 war sie bei der Agentur für Arbeit

als ausbildungsplatzsuchend geführt. Ab Januar 2021 absolvierte sie

einen Freiwilligendienst. Zum 01.10.2021 nahm sie ein duales

Studium zum Bachelor, Fachrichtung Marketingmanagement, auf.
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Mit Bescheid vom 28.08.2020 lehnte die Beklagte die

Kindergeldfestsetzung ab August 2020 ab. Die besonderen

Anspruchsvoraussetzungen für volljährige Kinder lägen nicht vor. T

leiste keinen berücksichtigungsfähigen Freiwilligendienst ab. Dem

hiergegen gerichteten Einspruch half die Beklagte dergestalt ab, dass

sie für T ab dem Monat November 2020 Kindergeld festsetzte. Im

Übrigen wies die Beklagte den Einspruch zurück. T habe ihre

schulische Ausbildung im Juli 2020 beendet und erst im Januar 2021

die kindergeldrechtlich berücksichtigungsfähige Freiwilligenaktivität

im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps aufgenommen.

Zwischen den Ausbildungsabschnitten lägen demzufolge fünf Monte,

sodass keine kindergeldrechtliche Berücksichtigung möglich sei.

Mit ihrer Klage macht die Klägerin geltend, die Aufnahme des

freiwilligen Dienstes sei ausschließlich pandemiebedingt nicht

möglich gewesen. T habe sich bereits im April 2020 für ein Projekt

beworben. Von Mai bis einschließlich Oktober 2020 habe sie sich auf

Projektsuche befunden, was pandemiebedingt mit erheblichen

Schwierigkeiten verbunden gewesen sei. Im Oktober 2020 habe sie

eine Zusage von einer Projektstelle in Irland erhalten.

Das FG Münster weist die Klage ab. Die Klägerin habe für den

Streitzeitraum keinen Anspruch auf Kindergeld für T. T sei in diesem

Zeitraum kein berücksichtigungsfähiges Kind gewesen. Eine

Berücksichtigungsfähigkeit ergebe sich insbesondere nicht aus § 32

Absatz Satz 1 Nr. 2 b) EStG. T habe sich nicht in einer Übergangszeit

von höchstens vier Monaten befunden. T habe ihre Schulausbildung

im Juli 2020 beendet und ihren Freiwilligendienst im Januar 2021

aufgenommen. Der Zeitraum zwischen diesen beiden

Ausbildungsabschnitten betrage demnach fünf Monate.

§ 32 Absatz Satz 1 Nr. 2 b) EStG sei auch nicht analog anzuwenden. Es

fehle an der hierfür erforderlichen planwidrigen Regelungslücke. Der

Annahme einer solchen stehe die im Gesetz eindeutig normierte

Viermonatsfrist entgegen. Zwar führe die Beschränkung der

Begünstigung auf Übergangszeiten von höchstens vier Monaten zu

einer Regelungslücke für darüberhinausgehende, längere

Übergangszeiten, da diese nicht unter den Wortlaut der Norm

subsumierbar sind. Diese Regelungslücke sei aber nicht planwidrig.

Der Gesetzgeber habe mit dieser stark typisierenden Vorschrift, gegen

die keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen, seinen

anerkannten Spielraum für generalisierende, typisierende und

pauschalierende Regelungen ausgenutzt. Dabei habe er sich bewusst

für die Beschränkung der Begünstigung auf Übergangszeiten von

höchstens vier Monaten entschieden.

Vor diesem Hintergrund überzeuge die Argumentation der Klägerin,

die Coronapandemie habe zu einer planwidrigen Regelungslücke

geführt, da der Gesetzgeber die damit einhergehenden erheblichen

Einschränkungen bei der Suche nach Projekten für ein freiwilliges

soziales Jahr nicht hätte berücksichtigen können, nicht. Die Klägerin

verkenne dabei zudem, dass die Übergangszeit nicht primär dazu

dient, ein Projekt beziehungsweise einen Ausbildungsplatz zu finden.

Vielmehr solle sie grundsätzlich die Berücksichtigungsfähigkeit für

die Zeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten herbeiführen.

T könne trotz ihrer Suche nach einem Projekt für ein freiwilliges

soziales Jahr auch nicht nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 c) EStG

berücksichtigt werden. Nach dieser Norm wird ein Kind, das das 18.,

aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, berücksichtigt,

wenn es eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht

beginnen oder fortsetzen kann. Das FG stellt insofern klar, dass die

Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres grundsätzlich keine

Berufsausbildung ist. Denn es diene in der Regel nicht der

Vorbereitung auf einen konkret angestrebten Beruf, sondern der

Erlangung sozialer Erfahrungen und der Stärkung des

Verantwortungsbewusstseins für das Gemeinwohl. Die vom

Gesetzgeber in Betracht gezogene Ausnahme für den Fall, dass ein

freiwilliger Dienst der Vorbereitung auf ein konkretes Berufsziel, zum

Beispiel den Beruf des Sozialarbeiters, dient, greift vorliegend nicht.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 14.06.2022, 13 K 745/21 Kg
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